
c) wie er durch sinnvolle Freizeit
gestaltung Freude an seiner Arbeit, 
an seiner Qualifizierung und der ge
sellschaftlichen Tätigkeit gewinnen 
kann,
d) wie gewährleistet wird, daß dem 
Haftentlassenen aus seiner straf
baren Handlung keine Nachteile und 
persönlichen Schwierigkeiten erwach
sen.
5. Erfahrungsgemäß liegen in der un
genügenden Betreuung der Haft
entlassenen nach Arbeitsschluß die 
häufigsten Ursachen für die Bege
hung von Rückfallstraftaten. Deshalb 
müssen zugleich auch die Ausschüsse 
der Nationalen Front in den Erzie
hungsprozeß mit einbezogen werden, 
die insbesondere die kulturellen und 
sportlichen Neigungen des aus der 
Strafhaft entlassenen Bürgers ent
wickeln und fördern können.
6. In regelmäßigen Erfahrungsaus
tauschen der Abteilungen Innere An
gelegenheiten und Volksbildung, Re
ferat Jugendhilfe, mit den ständigen 
Kommissionen der Volksvertretung, 
den ehrenamtlichen Helfern, den ge
sellschaftlichen Organisationen, der 
Staatsanwaltschaft, den Gerichten, 
Angehörigen des Strafvollzugs und 
Mitarbeitern des Amtes für Arbeit 
und Berufsberatung sollten der Ver
lauf des Erziehungsprozesses der 
Haftentlassenen und die eigene Ar
beit eingeschätzt sowie Maßnahmen 
zur Verbesserung der Betreuung, 
aber auch zur Sicherung, daß sich der 
Haftentlassene nicht durch häufigen 
Arbeitsplatzwechsel dem Einfluß des 
Kollektivs entzieht, festgelegt wer
den. Um eine allseitige und wirk
same gesellschaftliche Kontrolle über 
die Wiedereingliederung zu errei
chen, ist es erforderlich, daß die Er
gebnisse dieser Beratungen regel
mäßig mit in die Berichterstattung 
des Rates vor der Volksvertretung 
einfließen.

Eine solche Arbeitsweise trägt m. E. 
dazu bei, die Rückfallkriminalität be
deutend zurückzudrängen.

GERHARD MAREK,
Staatsanwalt beim Staatsanwalt

des Bezirks Erfurt
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Die Abteilungen Innere Angelegen
heiten bei den Räten der Kreise sind 
dafür verantwortlich, daß der wäh
rend der Haftzeit begonnene Erzie
hungsprozeß bei Gesetzesverletzern 
nach der Haftentlassung durch die 
Brigaden und gesellschaftlichen Or
ganisationen erfolgreich fortgesetzt 
wird. Die richtige Eingliederung in 
das gesellschaftliche Leben nach der 
Haftentlassung schließt weitgehend 
die Möglichkeit aus, daß solche Bür
ger wieder rückfällig werden.

Seit einiger Zeit besteht zwischen 
dem Rat des Kreises Merseburg, Ab
teilung Innere Angelegenheiten, und 
dem im Kreis liegenden Haft
arbeitslager eine gute Zusammen
arbeit, um die Wiedereingliederung 
Haftentlassener gewissenhaft vorzu
bereiten. Im Ergebnis gemeinsamer 
Aussprachen legten wir fest, daß Ver
treter der Abteilung Innere Ange
legenheiten im Haftarbeitslager 
regelmäßig Sprechstunden durchfüh
ren.
Dadurch können bereits während der 
Haftzeit Fragen der arbeits- und 
wohnungsmäßigen Eingliederung 
nach der Entlassung sowie andere 
Probleme, die den Strafgefangenen 
betreffen, geklärt werden.

Dem Strafgefangenen wird dadurch 
deutlich, daß ihm die Gesellschaft 
hilft, sich zu einem nützlichen Mit
glied unserer Gemeinschaft zu ent
wickeln. Das stärkt sein Vertrauen zu 
unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat 
und hat wesentlichen Einfluß auf den 
weiteren Erziehungsprozeß.

Die Sprechstunden werden von den 
Strafgefangenen gut besucht. Über
wiegend werden Fragen der arbeits- 
und wohnungsmäßigen Unterbrin
gung nach der Haftentlassung ge
stellt. In der Unterhaltung brachte 
ein großer Teil der Strafgefangenen 
zum Ausdruck, daß sie die Gewiß
heit haben möchten, nach ihrer Haft
zeit sofort in den Arbeitsprozeß ein
gereiht zu werden. Ein Teil der 
Fragesteller ist aus anderen Kreisen 
in das Haftarbeitslager eingewiesen 
worden. Die Abteilung Innere Ange
legenheiten setzt sich in den Fällen, in 
denen sie Fragen nicht sofort klären 
kann, mit den zuständigen Abteilun
gen der Räte der Kreise in Verbin
dung. Am nächsten Sprechtag wer
den dann die Strafgefangenen von 
dem Ergebnis in Kenntnis gesetzt.
Die Durchführung der Sprechstunde 
wird 14 Tage vorher bekanntgege
ben. Jeder Strafgefangene hat die 
Möglichkeit, seine Fragen schriftlich 
einzureichen, damit der Vertreter der 
Abteilung Inneres ggf. andere Fach
abteilungen befragen kann. An der 
Sprechstunde nimmt ein Offizier des 
Haftarbeitslagers teil, der uns mit 
der Persönlichkeit des jeweiligen 
Strafgefangenen vertraut macht.
Diese enge Zusammenarbeit mit dem 
Haftarbeitslager und der schon vor
handene Kontakt mit dem Straf
gefangenen erleichtert es uns, die 
richtigen Maßnahmen zu seiner 
schnellen Wiedereingliederung in das 
gesellschaftliche Leben zu treffen.
In den Kreisen, in deren Bereich sich 
ein Haftarbeitslager oder eine Haft
anstalt befindet, sollte eine solche 
Zusammenarbeit angeregt bzw. sollte 
von den Räten der Kreise überprüft 
werden, in welcher Form sie diese 
Methode übernehmen können.

KARL-HEINZ MURLOWSKY,
Leiter der Abteilung Innere Angelegen
heiten beim Rat des Kreises Merseburg

öleaht uud Justiz iu der djuudesrepuülik
Dr. JOACHIM NOACK, Komitee zum Schutze der Menschenrechte

Politische Generalamnestie in Westdeutschland — 
ein unaufschiebbares nationales Anliegen

Am 8. August 1963 hat in Berlin eine bedeutsame ge
meinsame Tagung des Komitees zum Schutz der Men
schenrechte und der Vereinigung Demokratischer Juri
sten Deutschlands stattgefunden. In ihrem Mittelpunkt 
stand die Forderung nach einer unverzüglichen Ge
neralamnestie für alle in der westdeutschen Bundes
republik verfolgten Gegner der friedens- und verstän
digungsfeindlichen Bonner Politik. Die Bürger der 
Bundesrepublik wurden in einem Offenen Brief auf
gerufen, sich nachdrücklich für die Verwirklichung die
ser Forderung einzusetzen.

Dieser Appell hat nicht nur in der DDR, sondern auch 
unter der westdeutschen Bevölkerung und im Ausland 
starke Beachtung gefunden. Auf der Tagung haben 
zahlreiche prominente Gäste — unter ihnen das Mit
glied des Politischen Büros des Zentralkomitees der 
KPD, Oskar Neumann, der britische Kronanwalt D. N. 
Pritt, französische und westdeutsche Kommunalpolitiker 
und westdeutsche Gewerkschaftsfunktionäre — mit 
großer Aufmerksamkeit das Referat von Prof. Dr. , 
Walther N e y e  sowie die rege Diskussion verfolgt und 
die Amnestieforderung in eigenen Beiträgen nach-
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